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ANTRAG AUF WEITERBEWILLIGUNG der Kindertagespflege 
 

Name des Kindes _____________________________  Geb.-Datum _________________ 
 
bei Kindertagespflegeperson __________________________________________ 
 
Betreuung seit: ___________________ mit: _______________ Stunden wöchentlich  

   
Änderungen können nur zum 01. eines Monats wirksam werden! 
Änderungen der Betreuungszeiten müssen bis zum 10. des Vormonats schriftlich 
beim Jugendamt beantragt werden und können ansonsten erst zu einem späteren 
Zeitpunkt berücksichtigt werden.  
Änderungen haben für mindestens drei Monate Bestand. 
 
 
Für das Kind werden folgende neue Betreuungszeiten benötigt: 
(Bitte jeden Tag ausfüllen, Tage ohne Betreuung bitte streichen) 

 
□  10 □  15 □  20 □  25  □  30 □  35 □  40 □  45 □  50 □  55  Wochenstunden 
 

(Betreuungszeiten zwischen 22:00 - 6:00 Uhr werden bei Ermittlung der Gesamtstunden zur Hälfte berücksichtigt) 
 

 
Das Betreuungsende ist geplant zum _________________________. 
 

  

 Beginn der Betreuung Ende der Betreuung Gesamtstunden 

Montag     

Dienstag    

Mittwoch    

Donnerstag    

Freitag    

Samstag    

Sonntag    

wöchentlich insgesamt  

□ Ich bitte, die Betreuung ab dem 01.08. _________ mit dem bisherigen Stunden-
umfang weiter zu bewilligen. 
 
□ Ich bitte, die Betreuung ab dem 01.08. _________ mit dem unten genannten, ge-
änderten Umfang weiter zu bewilligen (in diesem Fall ist eine Rücksprache mit der 
Fachberatung des Jugendamtes erforderlich). 
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Betreuungsfreie Zeit/Urlaub der Kindertagespflegeperson 
Die Anzahl der Schließtage pro Kalenderjahr darf 29 Arbeitstage (plus 1 vom Jugendamt 
organisierter Fachtag) bei einer 5-Tage-Woche nicht überschreiten. Bei weniger als fünf 
Arbeitstagen pro Woche reduziert sich die Anzahl anteilig (Bsp. 4-Tage-Woche: 23 Tage).  
Heiligabend und Silvester sind, sofern es sich hierbei um einen Betreuungstag handelt, 
zusammen als ein verbindlicher Schließtag zu berücksichtigen.  
Der Termin des Fachtags wird frühzeitig bekannt gegeben. Es findet keine Betreuung 
statt.  
 
Änderungen 
Eine zukünftige Veränderung der Betreuungszeiten ist mit der Kindertagespflegeperson 
zu besprechen und gemeinsam zu unterzeichnen sowie bei der Fachberatung - bis zum 
10. des Vormonats schriftlich, per Antrag auf Änderung der Betreuungszeiten anzuzei-
gen. Änderungen können nur zum 01. eines nachfolgenden Monats in Kraft treten und 
haben für mindestens drei Monate Bestand. 
 
Notwendige Unterlagen für die Weiterbewilligung 
Da Ihr Antrag auf Kindertagespflege bereits vorliegt, benötigen wir für die Bearbeitung 
des Weiterbewilligungsantrags die aktuelle Erklärung zum Elterneinkommen. 
 
Rechtsanspruch 
Falls Sie einen Rechtsanspruch gestellt hatten: Mit der Platzzusage in der Kindertages-
pflege gilt das Kind als versorgt und wird von der Rechtsanspruchsliste genommen. 
  
 
 
Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der Angaben: 
 
  
 
 
________________________________ __________________________________ 
Datum & Ort     Sorgeberechtigte Person 1 
 
 
 
_________________________________ ___________________________________ 
Kindertagespflegeperson   Sorgeberechtigte Person 2 
 
 
  

 


